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Ausschreibung für Kreispokal Damen  Winter 2017/2018 
 

Veranstalter: Eisstocksportkreis 400 Ammersee e.V. 

Durchführer:  Eisstocksportkreis 400 Ammersee e.V. 

Termin/Ort: 29. Oktober 2017 im Eisstadion Landsberg 

Anschrift: Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg/Lech 

Beginn: 08:00 Uhr 

Meldung: 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. 

Startberechtigung: Siehe die in der aktuellen Startliste genannten Mannschaften. 

Wertung: nach IER, ISpO und BSpO 

Bestimmungen: Mit der Teilnahme werden die IER und die dazu erlassenen Spielordnungen  

 inhaltlich anerkannt. DESV-Siegel und einheitliche Spielkleidung sind Pflicht. 

Im Stadion gilt absolutes Rauchverbot! 

 Mit der Einteilung als WBL bzw. Schiedsrichter wird gleichzeitig der Auftrag  

 zur Dienstreise erteilt; ebenso wird die PKW-Benutzung genehmigt. 

Startgeld: 40,00 € pro Mannschaft 

Wettbewerbsleiter:  Herr Luis Merkl oder Beauftragte/r 

Schiedsrichter: Wird von der KSO-frau eingeteilt. 

Meldung: Die Vereine melden nur bei Nichtteilnahme schriftlich/E-Mail ihre Mannschaft  

 beim Kreisobmann ab. Adresse siehe Briefkopf. 

Aufsteiger:  Die Mannschaften auf Rang 1 – 4 qualifizieren sich für den Bezirkspokal am 

12.11.2017 in Buchloe.  

Es besteht Startpflicht! 

Absteiger: Kein Abstieg. 

Preise: Die Mannschaften von Rang 1 – 3 erhalten die Siegernadeln in Gold, Silber  

 und Bronze. 

mailto:kom1@kreis-400ammersee.de


Eisstocksportkreis 400 Ammersee e.V. 
Mitglied im Bayerischen Eissport-Verband e.V. (BEV) 

Kreisobmann: Sebastian Schmid, Flachfeldstraße 2, 82399 Raisting 

Tel.: 0170 / 1 89 53 83 * E-Mail: kom1@kreis-400ammersee.de 

 

Seite 2 von 2 

Haftung: Für Unfälle und Schäden jeglicher Art übernimmt der Veranstalter bzw.  

 Durchführer keine Haftung. 

Materialkontrolle: Vor und während des Wettbewerbs. Es dürfen nur gültige und einwandfreie  

 Sportgeräteteile verwendet werden. Sportgeräteteile die während des  

 Wettbewerbs trotz IFI-Zulassung abnormales Verhalten zeigen, werden  

 ersatzlos eingezogen und der IFI-Prüfstelle übergeben. Bestrafung erfolgt  

 nach IER und RuStrO. 

Doping: Zur Überwachung der Dopingbestimmungen können Dopingkontrollen  

 durchgeführt werden. Hierbei ist die Anti-Doping-Ordnung des DESV zu  

 beachten.  

 Weitere Infos finden Sie zu diesem Thema unter www.nadabonn.de 

Veröffentlichung: Jeder/Jede Teilnehmer/In an obigem Wettbewerb erklärt mit der Anmeldung  

 sein Einverständnis, dass die wettkampfbezogenen und persönlichen Daten  

 (Vor- und Zuname, Vereinszugehörigkeit und erzielte Ergebnisse) den Medien  

 (z.B. Printmedien, Online-Dienste TV- und Radio-Anstalten) vom Veranstalter  

 bzw. Ausrichter zur Verfügung gestellt werden dürfen. Diese Erklärung  

 umfasst auch Wettkampfbilder, Sieger- und Mannschaftsfotos. 

 
Änderungen vorbehalten! 

gez.  2. Kreisvorsitzende   Stefanie Hanusch 

Stand: 03.10.2017 

geändert am:  
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